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Prüfungsbericht zum Wahlwerbungsbericht 
 
 
1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung 
 
Die Bundesgeschäftsführung der  
 

Österreichischen Volkspartei 
Bundespartei, 

Wien 
 

(in der Folge „Partei“) hat uns mit Schreiben vom 18. Jänner 2024 beauftragt, die Prüfung des 

Wahlwerbungsberichts der Wahl zum Europäischen Parlament vom 9. Juni 2024 gemäß 

§ 4 Abs. 5 Parteiengesetz 2012 (in der Folge „PartG“) durchzuführen. 

 

Wir haben die Prüfung von August bis November des Jahres 2024 unter der Leitung von Herrn 

Markus Leonhard und Herrn Maximilian Hammerschmied in den Räumlichkeiten der Partei 

sowie in unseren Kanzleiräumlichkeiten durchgeführt. 

 

Als Unterlagen für unsere Prüfung diente die Buchhaltung der Partei. Allfällige zusätzliche 

Aufklärungen und Nachweise wurden uns durch die zuständigen Mitarbeiter bereitwillig erteilt. 

Eine, vom Bundesgeschäftsführer der Partei unterzeichnete, Vollständigkeitserklärung haben 

wir in unseren Akt aufgenommen.  

 

Die Prüfung des Wahlwerbungsberichts gemäß § 4 Abs.  5 PartG erfolgt nach den Vorgaben 

von ISA 805 (Revised) (Besondere Überlegungen bei Prüfungen von einzelnen 

Finanzaufstellungen und bestimmten Bestandteilen, Konten oder Posten einer 

Finanzaufstellung). Ebenso ist im Zuge der Prüfung die Stellungnahme des Fachsenats für 

Abschlussprüfung und andere Zusicherungsleistungen der Kammer der Steuerberater:innen 

und Wirtschaftsprüfer:innen zur Prüfung von Rechenschaftsberichten und 

Wahlwerbungsberichten nach dem Parteiengesetz 2012 (KFS/PE 25) zu beachten.  
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Nicht Gegenstand des Auftrags ist die Gebarungsprüfung hinsichtlich Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der für Wahlwerbung aufgewendeten Mittel. 

 

Für die Durchführung des Auftrags haben wir die Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftstreuhandberufe (AAB WT i.d.g.F.) vereinbart, welche der Partei bekannt und 

diesem Bericht als Anlage 2 beigelegt sind. 

 

2. Prüfungsvermerk 
 

Wir haben den als Anlage I beigefügten Wahlwerbungsbericht der 

 

Österreichischen Volkspartei 
Bundespartei, 

Wien, 
 
zur Wahl zum Europäischen Parlament vom 9. Juni 2024 geprüft. 

 

Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Bücher der politischen Partei sowie der von den 

Mitgliedern des Leitungsorgans oder den vertretungsbefugten Personen erteilten 

Aufklärungen und Nachweise entspricht der Wahlwerbungsbericht in dem geprüften Umfang 

den Vorschriften des Parteiengesetzes 2012 (PartG).  
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Grundlage für den Prüfungsvermerk  

 

Wir haben unsere Prüfung des Wahlwerbungsberichts in Übereinstimmung mit den 

österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese 

Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA), im 

Speziellen ISA 805 (Revised). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Grundsätzen und 

Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des 

Wahlwerbungsberichts“ weitergehend beschrieben. 

 

Wir sind von der Partei unabhängig in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 

Parteiengesetzes und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen 

beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unseren Prüfungsvermerk zu dienen.  

 

Hinweis zur Rechnungslegungsgrundlage  
 

Ohne unseren Prüfungsvermerk zu modifizieren, weisen wir auf § 4 PartG hin, der die 

Rechnungslegungsgrundlage des Wahlwerbungsberichts beschreibt. Der Wahlwerbungs-

bericht umfasst die Wahlwerbungsaufwendungen gemäß § 4 Abs. 2 PartG. Der 

Wahlwerbungsbericht wurde aufgestellt, um entsprechend dem PartG öffentliche 

Rechenschaft über die Aufwendungen der politischen Partei für die eingangs angeführte Wahl 

zu geben. Folglich ist der Wahlwerbungsbericht möglicherweise für einen anderen Zweck nicht 

geeignet. 

 

Verantwortlichkeiten des Leitungsorgans für den Wahlwerbungsbericht 
 

Das Leitungsorgan der Partei ist verantwortlich für die Aufstellung des Wahlwerbungsberichts 

und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den Vorschriften des PartG aufgestellt wird. 

Ferner ist das Leitungsorgan verantwortlich für die internen Kontrollen, die es als notwendig 
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erachtet, um die Aufstellung eines Wahlwerbungsberichts zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Das 

Leitungsorgan der Partei ist auch verantwortlich für die Überwachung des 

Rechnungslegungsprozesses der Partei. 

 

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des 
Wahlwerbungsberichts 
 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Wahlwerbungsbericht 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist, und einen Prüfungsvermerk zu erteilen. Hinreichende Sicherheit ist ein 

hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den 

österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der 

ISA erfordern, durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 

vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 

Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder 

insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses 

Wahlwerbungsberichts getroffenen Entscheidungen der Adressaten des 

Wahlwerbungsberichts beeinflussen.  

 

In Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten 

Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.  

 

Darüber hinaus gilt: 

 Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Wahlwerbungsbericht, planen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren 

Prüfungsvermerk zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende 
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wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern 

resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 

 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Prüfung des Wahlwerbungsberichts 

relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 

zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Partei abzugeben.  

 Wir beurteilen die Angemessenheit der vom Leitungsorgan angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Leitungsorgan 

gegebenenfalls näherungsweise ermittelten Werte im Wahlwerbungsbericht.  

 Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und die rechnerische Richtigkeit des 

Wahlwerbungsberichts sowie ob der Wahlwerbungsbericht die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues 

Bild erreicht wird.  

 

Aufgrund der begrenzten Befugnisse als Wirtschaftsprüfer können wir nur Sachverhalte 

überprüfen, welche in den Systemen der Partei erfasst sind bzw. uns durch Vertreter der Partei 

bekannt gegeben wurden. Unsere Prüfungsbefugnis erstreckt sich ausschließlich auf Systeme 

und Unterlagen der Partei, nicht aber auf in Systemen Dritter erfasste Informationen und 

Unterlagen.  
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Unsere Verantwortlichkeit und Haftung für grobe Fahrlässigkeit ist gegenüber der Partei und 

auch gegenüber Dritten mit EUR 726.730,00 begrenzt. Unsere Haftung für leichte 

Fahrlässigkeit ist in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftstreuhandberufe i.d.g.F., die diesem Auftrag zugrunde liegen, ausgeschlossen. 

 

Wien, 29. November 2024 

 

LLP Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH 
 
 
 
 

qualifiziert elektronisch signiert: 

Mag. Markus Leonhard 

Wirtschaftsprüfer 

 

 

HHP Wirtschaftsprüfung GmbH 
 

 

 

 

qualifiziert elektronisch signiert: 

Maximilian Hammerschmied, LL.B. (WU)  

Wirtschaftsprüfer 

 
Dieses Dokument wurde qualifiziert elektronisch signiert und ist nur in dieser Fassung gültig. Die Veröffentlichung 
oder Weitergabe dieses Berichts mit unserer Beurteilung darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. 
Diese Beurteilung bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Wahlwerbungsbericht 
zur Wahl zum Europäischen Parlament vom 9. Juni 2024.  
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Allgemeine 
Auftragsbedingungen 

f¸r Wirtschaftstreuhandberufe 
(AAB 2018) 

 
 
Zur Verf¸gung gestellt vom Vorstand der Kammer der Steuerberater:innen 
und Wirtschaftspr¸fer:innen  
 
 

Pr‰ambel und Allgemeines 
 
(1)  Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag ¸ber 
vom zur Aus¸bung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in 
Aus¸bung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische 
T‰tigkeiten als auch die Besorgung oder Durchf¸hrung von 
Rechtsgesch‰ften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der ßß 2 
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien 
des Auftrages werden in Folge zum einen „Auftragnehmer“, zum anderen 
„Auftraggeber“ genannt). 
 
(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen f¸r 
Wirtschaftstreuhandberufe gliedern sich in zwei Teile: Die 
Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten f¸r Auftr‰ge, bei denen die 
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers 
(Unternehmer iSd KSchG) gehˆrt. F¸r Verbrauchergesch‰fte gem‰fl 
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBl Nr.140 in 
der derzeit g¸ltigen Fassung) gelten sie insoweit der II. Teil keine 
abweichenden Bestimmungen f¸r diese enth‰lt. 
 
(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese 
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel mˆglichst nahe kommt, 
zu ersetzen. 
 
 

I.TEIL 
 

1. Umfang und Ausf¸hrung des Auftrages 
 
(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der 
schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer. Fehlt diesbez¸glich eine detaillierte schriftliche 
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4): 
 
(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die 
Beratungst‰tigkeit folgende T‰tigkeiten: 
a) Ausarbeitung der Jahressteuererkl‰rungen f¸r die Einkommen- oder 
Kˆrperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom 
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom 
Auftragnehmer erstellten Jahresabschl¸sse und sonstiger, f¸r die 
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht 
ausdr¸cklich anders vereinbart, sind die f¸r die Besteuerung erforderlichen 
Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen. 
b) Pr¸fung der Bescheide zu den unter a) genannten Erkl‰rungen. 
c) Verhandlungen mit den Finanzbehˆrden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erkl‰rungen und Bescheiden. 
d) Mitwirkung bei Betriebspr¸fungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebspr¸fungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern. 
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten 
Steuern.  
Erh‰lt der Auftragnehmer f¸r die laufende Steuerberatung ein 
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten T‰tigkeiten gesondert zu 
honorieren. 
 
(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren 
Jahressteuererkl‰rung(en) zum ¸bernommenen Auftrag z‰hlt, gehˆrt dazu 
nicht die ‹berpr¸fung etwaiger besonderer buchm‰fliger 
Voraussetzungen sowie die Pr¸fung, ob alle in Betracht kommenden 
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Beg¸nstigungen wahrgenommen 
worden sind, es sei denn, hier¸ber besteht eine nachweisliche 
Beauftragung. 
 
(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gem‰fl ßß 2 
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten 
Beauftragung. 
 
(5) Vorstehende Abs‰tze (2) bis (4) gelten nicht bei 
Sachverst‰ndigent‰tigkeit. 

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur 
Leistungserbringung, Warnung oder Aufkl‰rung ¸ber den Umfang des 
Auftrages hinaus. 
 
(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchf¸hrung des 
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erf¸llungsgehilfen 
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchf¸hrung des 
Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter 
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer 
auf regelm‰fliger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen T‰tigkeit 
unterst¸tzen, unabh‰ngig von der Art der rechtsgesch‰ftlichen Grundlage. 
 
(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen 
ausschliefllich ˆsterreichisches Recht zu ber¸cksichtigen; ausl‰ndisches 
Recht ist  nur bei ausdr¸cklicher schriftlicher Vereinbarung zu 
ber¸cksichtigen.  
 
(9) ƒndert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlieflenden 
schriftlichen als auch m¸ndlichen beruflichen ƒuflerung, so ist der 
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf ƒnderungen oder 
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch f¸r in sich 
abgeschlossene Teile eines Auftrages. 
 
(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet daf¸r Sorge zu tragen, dass die von 
ihm zur Verf¸gung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der 
Leistungserbringung verarbeitet werden d¸rfen. Diesbez¸glich hat der 
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschliefllich die anwendbaren 
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
 
(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behˆrde ein Anbringen 
elektronisch ein, so handelt er – mangels ausdr¸cklicher gegenteiliger 
Vereinbarung – lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem 
einreichend Bevollm‰chtigten zurechenbare Willens- oder 
Wissenserkl‰rung dar. 
 
(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die w‰hrend des 
Auftragsverh‰ltnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren, 
w‰hrend und binnen eines Jahres nach Beendigung des 
Auftragsverh‰ltnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm 
nahestehenden Unternehmen zu besch‰ftigen, widrigenfalls er sich zur 
Bezahlung eines Jahresbezuges des ¸bernommenen Mitarbeiters an den 
Auftragnehmer verpflichtet. 
 
 

2. Aufkl‰rungspflicht des Auftraggebers; Vollst‰ndigkeitserkl‰rung 
 
(1) Der Auftraggeber hat daf¸r zu sorgen, dass dem Auftragnehmer 
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle f¸r die Ausf¸hrung des 
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in 
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt 
werden und ihm von allen Vorg‰ngen und Umst‰nden Kenntnis gegeben 
wird, die f¸r die Ausf¸hrung des Auftrages von Bedeutung sein kˆnnen. 
Dies gilt auch f¸r die Unterlagen, Vorg‰nge und Umst‰nde, die erst 
w‰hrend der T‰tigkeit des Auftragnehmers bekannt werden. 
 
(2)  Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Ausk¸nfte und 
¸bergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere 
Zahlenangaben, als richtig und vollst‰ndig anzusehen und dem Auftrag zu 
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen 
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt 
dies auch f¸r die Richtigkeit und Vollst‰ndigkeit von Rechnungen. Stellt er 
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu 
geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu 
wahren. 
 
(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollst‰ndigkeit der 
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Ausk¸nfte und Erkl‰rungen 
im Falle von Pr¸fungen, Gutachten und Sachverst‰ndigent‰tigkeit 
schriftlich zu best‰tigen.  
 
(4)  Wenn bei der Erstellung von Jahresabschl¸ssen und anderen 
Abschl¸ssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben 
worden sind, bestehen f¸r den Auftragnehmer insoweit diese Risiken 
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten. 
 
(5)  Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpl‰ne f¸r die 
Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind 
bestmˆgliche Sch‰tzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, 
nicht bindend. Selbiges gilt f¸r etwaige Honorarsch‰tzungen: diese werden 
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich. 
 
(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle 
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der  
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die 
G¸ltigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten 
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene 
Adresse vornehmen lassen. 
 
 
 



 

3. Sicherung der Unabh‰ngigkeit 
 
(1)  Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um 
zu verhindern, dass die Unabh‰ngigkeit der Mitarbeiter des 
Auftragnehmers gef‰hrdet wird, und hat selbst jede Gef‰hrdung dieser 
Unabh‰ngigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere f¸r Angebote auf 
Anstellung und f¸r Angebote, Auftr‰ge auf eigene Rechnung zu 
¸bernehmen. 
 
(2)  Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierf¸r 
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive 
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber 
vereinbarten Leistungen (sowohl Pr¸fungs- als auch 
Nichtpr¸fungsleistungen) zum Zweck der ‹berpr¸fung des Vorliegens von 
Befangenheits- oder Ausschlieflungsgr¸nden und Interessenkollisionen in 
einem allf‰lligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehˆrt, verarbeitet 
und zu diesem Zweck an die ¸brigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch 
ins Ausland ¸bermittelt werden. Hierf¸r entbindet der Auftraggeber den 
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gem‰fl ß 80 Abs 4 Z 2 
WTBG 2017 ausdr¸cklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der 
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht 
jederzeit widerrufen. 
 
 

4. Berichterstattung und Kommunikation 
 
(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Pr¸fungen und 
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher 
Bericht zu erstatten.  
 
(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen 
Ausk¸nfte und Stellungnahmen, einschliefllich Berichte, (allesamt 
Wissenserkl‰rungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger 
Erf¸llungsgehilfen oder Substitute („berufliche Äußerungen“) sind nur dann 
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche ƒuflerungen in 
elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter 
Verwendung ‰hnlicher Formen der elektronischen Kommunikation 
(speicher- und wiedergabef‰hig und nicht m¸ndlich dh zB SMS aber nicht 
Telefon) erfolgen, ¸bermittelt oder best‰tigt werden, gelten als schriftlich; 
dies gilt ausschliefllich f¸r berufliche ƒuflerungen. Das Risiko der Erteilung 
der beruflichen ƒuflerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der 
‹bersendung dieser tr‰gt der Auftraggeber. 
 
(3)  (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt 
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem 
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschl¸sselter Form vornimmt. Der 
Auftraggeber erkl‰rt, ¸ber die mit der Verwendung elektronischer 
Kommunikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, 
Geheimhaltung, Ver‰nderung von Nachrichten im Zuge der ‹bermittlung) 
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen 
Erf¸llungsgehilfen oder Substitute haften nicht f¸r Sch‰den, die durch die 
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden. 
 
(4)  (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die 
Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine 
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon – insbesondere in 
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail 
und anderen Formen der elektronischen Kommunikation – nicht immer 
sichergestellt. Auftr‰ge und wichtige Informationen gelten daher dem 
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht 
(fern-)m¸ndlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird 
im Einzelfall der Empfang ausdr¸cklich best‰tigt. Automatische 
‹bermittlungs- und Lesebest‰tigungen gelten nicht als solche 
ausdr¸cklichen Empfangsbest‰tigungen. Dies gilt insbesondere f¸r die 
‹bermittlung von Bescheiden und anderen Informationen ¸ber Fristen. 
Kritische und wichtige Mitteilungen m¸ssen daher per Post oder Kurier an 
den Auftragnehmer gesandt werden. Die ‹bergabe von Schriftst¸cken an 
Mitarbeiter auflerhalb der Kanzlei gilt nicht als ‹bergabe. 
 
(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes 
bestimmt, Schriftlichkeit iSd ß 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine 
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erf¸llt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd ß 886 
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition 
liegt. 
 
(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber 
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine 
wirtschaftsrechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) 
¸bermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, 
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 

 
 

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers 
 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, daf¸r zu sorgen, dass die im 
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, 
Organisationspl‰ne, Entw¸rfe, Zeichnungen, Berechnungen und 
dergleichen nur f¸r Auftragszwecke (z.B. gem‰fl ß 44 Abs 3 EStG 1988) 
verwendet werden. Im ‹brigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch 

m¸ndlicher beruflicher ƒuflerungen des Auftragnehmers an einen Dritten 
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.  
(2) Die Verwendung schriftlicher als auch m¸ndlicher beruflicher 
ƒuflerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzul‰ssig; ein 
Verstofl berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen K¸ndigung aller noch 
nicht durchgef¸hrten Auftr‰ge des Auftraggebers. 
 
(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das 
Urheberrecht. Die Einr‰umung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der 
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten. 
 
 

6. M‰ngelbeseitigung 
 
(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachtr‰glich 
hervorkommende Unrichtigkeiten und M‰ngel in seiner schriftlichen als 
auch m¸ndlichen beruflichen ƒuflerung zu beseitigen, und verpflichtet, den 
Auftraggeber hiervon unverz¸glich zu verst‰ndigen. Er ist berechtigt, auch 
¸ber die urspr¸ngliche berufliche ƒuflerung informierte Dritte von der 
ƒnderung zu verst‰ndigen. 
 
(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von 
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; 
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des 
Auftragnehmers bzw. – falls eine schriftliche berufliche ƒuflerung nicht 
abgegeben wird – sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten 
T‰tigkeit des Auftragnehmers. 
 
 (3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschl‰gen der Nachbesserung 
etwaiger M‰ngel Anspruch auf Minderung. Soweit dar¸ber hinaus 
Schadenersatzanspr¸che bestehen, gilt Punkt 7. 
 
 

7. Haftung 
 
(1) S‰mtliche Haftungsregelungen gelten f¸r alle Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverh‰ltnis, gleich aus welchem 
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet f¸r Sch‰den im Zusammenhang 
mit dem Auftragsverh‰ltnis (einschliefllich dessen Beendigung) nur bei 
Vorsatz und grober Fahrl‰ssigkeit. Die Anwendbarkeit des ß 1298 Satz 2 
ABGB wird ausgeschlossen. 
 
(2) Im Falle grober Fahrl‰ssigkeit betr‰gt die Ersatzpflicht des 
Auftragnehmers hˆchstens das zehnfache der 
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gem‰fl ß 
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
(3) Die Beschr‰nkung der Haftung gem‰fl Punkt 7 (2) bezieht sich auf 
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst s‰mtliche 
Folgen einer Pflichtverletzung ohne R¸cksicht darauf, ob Sch‰den in 
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. 
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, 
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt 
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen 
beruht. Weiters ist, aufler bei vors‰tzlicher Sch‰digung, eine Haftung des 
Auftragnehmers f¸r entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben- 
oder ‰hnliche Sch‰den, ausgeschlossen.  
 
(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs 
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden 
Kenntnis erlangt haben, sp‰testens aber innerhalb von drei Jahren ab 
Eintritt des (Prim‰r)Schadens nach dem anspruchsbegr¸ndenden Ereignis 
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen 
Vorschriften zwingend andere Verj‰hrungsfristen festgesetzt sind.  
 
(5) Im Falle der (tatbestandsm‰fligen) Anwendbarkeit des ß 275 UGB 
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchf¸hrung des 
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz 
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne R¸cksicht 
darauf, ob andere Beteiligte vors‰tzlich gehandelt haben. 
 
(6) In F‰llen, in denen ein fˆrmlicher Best‰tigungsvermerk erteilt wird, 
beginnt die Verj‰hrungsfrist sp‰testens mit Erteilung des 
Best‰tigungsvermerkes zu laufen. 
 
(7) Wird die T‰tigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten 
verarbeitenden Unternehmens, durchgef¸hrt, so gelten mit 
Benachrichtigung des Auftraggebers dar¸ber nach Gesetz oder Vertrag 
be- oder entstehende Gew‰hrleistungs- und Schadenersatzanspr¸che 
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer 
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur f¸r Verschulden bei der 
Auswahl des Dritten. 
 
(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegen¸ber ist in jedem Fall 
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen 
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der 
Auftraggeber diese ̧ ber diesen Umstand ausdr¸cklich aufzukl‰ren. Soweit 



 

ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zul‰ssig ist oder eine 
Haftung gegen¸ber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise 
¸bernommen wurde, gelten subsidi‰r diese Haftungsbeschr‰nkungen 
jedenfalls auch gegen¸ber Dritten. Dritte kˆnnen jedenfalls keine 
Anspr¸che stellen, die ¸ber einen allf‰lligen Anspruch des Auftraggebers 
hinausgehen. Die Haftungshˆchstsumme gilt nur insgesamt einmal f¸r alle 
Gesch‰digten, einschliefllich der Ersatzanspr¸che des Auftraggebers 
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter 
oder auch mehrere Dritte) gesch‰digt worden sind; Gesch‰digte werden 
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den 
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von s‰mtlichen Anspr¸chen Dritter 
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch m¸ndlicher 
beruflicher ƒuflerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und 
klaglos halten. 
 
(9) Punkt 7 gilt auch f¸r allf‰llige Haftungsanspr¸che des Auftraggebers 
im Zusammenhang mit dem Auftragsverh‰ltnis gegen¸ber Dritten 
(Erf¸llungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den 
Substituten des Auftragnehmers. 
 
 

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz 
 
(1) Der Auftragnehmer ist gem‰fl ß 80 WTBG 2017 verpflichtet, ¸ber 
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner T‰tigkeit f¸r 
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei 
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder 
gesetzliche ƒuflerungspflichten entgegen stehen. 
 
(2) Soweit es zur Verfolgung von Anspr¸chen des Auftragnehmers 
(insbesondere Anspr¸che auf Honorar) oder zur Abwehr von Anspr¸chen 
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzanspr¸che des 
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der 
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht 
entbunden.  
 
(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige 
schriftliche berufliche ƒuflerungen ¸ber die Ergebnisse seiner T‰tigkeit 
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aush‰ndigen, es sei denn, 
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht. 
 
(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im 
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) hinsichtlich aller im 
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der 
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten 
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem 
Auftragnehmer ¸berlassene Materialien (Papier und Datentr‰ger) werden 
grunds‰tzlich nach Beendigung der diesbez¸glichen Leistungserbringung 
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte 
¸bergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer 
verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon 
aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgem‰flen Dokumentation 
seiner Leistungen benˆtigt oder es rechtlich geboten oder berufs¸blich ist. 
 
(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterst¸tzt, die 
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden 
Pflichten gegen¸ber Betroffenen zu erf¸llen, so ist der Auftragnehmer 
berechtigt, den entstandenen tats‰chlichen Aufwand an den Auftraggeber 
zu verrechnen. Gleiches gilt, f¸r den Aufwand der f¸r Ausk¸nfte im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverh‰ltnis anf‰llt, die nach Entbindung 
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegen¸ber 
Dritten diesen Dritten erteilt werden.  
 
 

9. R¸cktritt und K¸ndigung („Beendigung“) 
 
(1) Die Erkl‰rung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu 
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erlˆschen einer 
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags. 
 
(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist, kˆnnen die Vertragspartner den Vertrag 
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch 
bestimmt sich nach Punkt 11. 
 
(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag ¸ber, wenn 
auch nicht ausschliefllich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen, 
auch mit Pauschalverg¸tung) kann allerdings, soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten („Beendigungsfrist“) zum Ende 
eines Kalendermonats beendet werden. 
 
(4) Nach Erkl‰rung der Beendigung eines Dauerauftrags – sind, soweit 
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom 
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren 
vollst‰ndige Ausf¸hrung innerhalb der Beendigungsfrist (grunds‰tzlich) 
mˆglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs 
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4 
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb 
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern s‰mtliche erforderlichen 

Unterlagen rechtzeitig zur Verf¸gung gestellt werden und soweit nicht ein 
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.  
 
(5) W‰ren bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, 
¸blicherweise nur einmal j‰hrlich zu erstellende Werke (z.B. 
Jahresabschl¸sse, Steuererkl‰rungen etc.) fertig zu stellen, so z‰hlen die 
¸ber 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdr¸cklichem Einverst‰ndnis des 
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist 
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gem‰fl Punkt 9 (4) gegebenenfalls 
ausdr¸cklich hinzuweisen. 
 
 

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des 
Auftraggebers und rechtlichen Ausf¸hrungshindernissen 

 
(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer 
angebotenen Leistung in Verzug oder unterl‰sst der Auftraggeber eine ihm 
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der 
Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt. 
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchf¸hrung 
des Auftrages verlangt, die, nach begr¸ndetem Daf¸rhalten des 
Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufs¸blichen Grunds‰tzen 
entspricht. Seine Honoraranspr¸che bestimmen sich nach Punkt 11. 
Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers 
begr¸nden auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der 
ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten 
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem K¸ndigungsrecht keinen 
Gebrauch macht. 
 
(2) Bei Vertr‰gen ¸ber die F¸hrung der B¸cher, die Vornahme der 
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose 
Beendigung durch den Auftragnehmer gem‰fl Punkt 10 (1) zul‰ssig, wenn 
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gem‰fl Punkt 2. (1) zweimal 
nachweislich nicht nachkommt. 
 
 

11. Honoraranspruch 
 
(1) Unterbleibt die Ausf¸hrung des Auftrages (z.B. wegen R¸cktritt oder 
K¸ndigung), so geb¸hrt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte 
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umst‰nde, 
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein blofles 
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbez¸glich aufler Ansatz, 
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall 
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner 
und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterl‰sst. 
 
(2)  Bei Beendigung eines Dauerauftrags geb¸hrt das vereinbarte 
Entgelt f¸r den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird 
oder dies aus Gr¸nden, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, 
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte 
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren. 
 
(3) Unterbleibt eine zur Ausf¸hrung des Werkes erforderliche 
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, 
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erkl‰rung, 
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben 
gelte, im ‹brigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1). 
 
(4)  Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gem‰fl Punkt 9. (3) durch 
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflˆsung gem‰fl Punkt 10. (2) durch 
den Auftragnehmer beh‰lt der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch 
f¸r drei Monate. 
 
 

12. Honorar 
 
(1) Sofern nicht ausdr¸cklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird 
jedenfalls gem‰fl ß 1004 und ß 1152 ABGB eine angemessene 
Entlohnung geschuldet. Hˆhe und Art des Honoraranspruchs des 
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine 
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers 
immer auf die ‰lteste Schuld anzurechnen. 
 
(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit betr‰gt eine 
Viertelstunde. 
 
(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet. 
 
(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang 
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert 
verrechnet werden. 
 
(5) Erweist sich durch nachtr‰glich hervorgekommene besondere 
Umst‰nde oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den 
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der 
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind 
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu 
f¸hren (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren). 



 

(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die 
Umsatzsteuer zus‰tzlich. Beispielhaft aber nicht abschlieflend im 
Folgenden (7) bis (9): 
 
(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten z‰hlen auch belegte oder 
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), 
Di‰ten, Kilometergeld, Kopierkosten und ‰hnliche Nebenkosten. 
 
(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen z‰hlen die 
betreffenden Versicherungspr‰mien (inkl. Versicherungssteuer) zu den 
Nebenkosten. 
 
(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und 
Sachaufwendungen f¸r die Erstellung von Berichten, Gutachten u‰. 
anzusehen.  
 
(10) F¸r die Ausf¸hrung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche 
Erledigung mehreren Auftragnehmern ¸bertragen worden ist, wird von 
jedem das seiner T‰tigkeit entsprechende Entgelt verrechnet. 
 
(11) Entgelte und Entgeltvorsch¸sse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung f‰llig. F¸r 
Entgeltzahlungen, die sp‰ter als 14 Tage nach F‰lligkeit geleistet werden, 
kˆnnen Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen 
Unternehmergesch‰ften gelten Verzugszinsen in der in ß 456 1. und 2. 
Satz UGB festgelegten Hˆhe. 
 
(12) Die Verj‰hrung richtet sich nach ß 1486 ABGB und beginnt mit Ende 
der Leistung bzw. mit sp‰terer, in angemessener Frist erfolgter 
Rechnungslegung zu laufen. 
 
(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben 
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer 
Rechnung in die B¸cher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 
 
(14)  Auf die Anwendung des ß 934 ABGB im Sinne des ß 351 UGB, das 
ist die Anfechtung wegen Verk¸rzung ¸ber die H‰lfte f¸r Gesch‰fte unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 
 
(15) Falls bei Auftr‰gen betreffend die F¸hrung der B¸cher, die 
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein 
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarung die Vertretungst‰tigkeit im Zusammenhang mit abgaben- 
und beitragsrechtlichen Pr¸fungen aller Art einschliefllich der Abschluss 
von Vergleichen ¸ber Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen, 
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung u‰ gesondert zu honorieren. 
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils 
f¸r ein Auftragsjahr vereinbart. 
 
(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit 
den im Punkt 12. (15) genannten T‰tigkeiten, insbesondere Feststellungen 
¸ber das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur 
aufgrund eines besonderen Auftrages. 
 
(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorsch¸sse verlangen und 
seine (fortgesetzte) T‰tigkeit von der Zahlung dieser Vorsch¸sse abh‰ngig 
machen. Bei Dauerauftr‰gen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis 
zur Bezahlung fr¸herer Leistungen (sowie allf‰lliger Vorsch¸sse gem‰fl 
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener 
Teilhonorierung gilt dies sinngem‰fl. 
 
(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt, 
aufler bei offenkundigen wesentlichen M‰ngeln, nicht zur auch nur 
teilweisen Zur¸ckhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare, 
sonstigen Entgelte, Kosteners‰tze und Vorsch¸sse (Verg¸tungen). 

 
(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf 
Verg¸tungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskr‰ftig 
festgestellten Forderungen zul‰ssig. 
 
 

13. Sonstiges 
 
(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche 
Zur¸ckbehaltungsrecht (ß 471 ABGB, ß 369 UGB) verwiesen; wird das 
Zur¸ckbehaltungsrecht zu Unrecht ausge¸bt, haftet der Auftragnehmer 
grunds‰tzlich gem‰fl Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Hˆhe 
seiner noch offenen Forderung. 
 
(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge 
der Auftragserf¸llung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und 
‰hnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserf¸llung unter Einsatz 
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, 
nach ‹bergabe s‰mtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit 
erstellter Daten, f¸r die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft, 
in einem strukturierten, g‰ngigen und maschinenlesbaren Format an den 
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuh‰nder, die 
Daten zu lˆschen. F¸r die ‹bergabe dieser Daten in einem strukturierten, 
g‰ngigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer 

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngem‰fl). Ist 
eine ‹bergabe dieser Daten in einem strukturierten, g‰ngigen und 
maschinenlesbaren Format aus besonderen Gr¸nden unmˆglich oder 
untunlich, kˆnnen diese ersatzweise im Vollausdruck ¸bergeben werden. 
Eine Honorierung steht diesfalls daf¸r nicht zu. 
 
(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des 
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
T‰tigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht f¸r den 
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber 
und f¸r die Schriftst¸cke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und f¸r 
Schriftst¸cke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den f¸r den 
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung 
von Geldw‰sche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die 
er an den Auftraggeber zur¸ckgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen. 
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber ¸bermittelt 
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes 
Honorar (Punkt 12. gilt sinngem‰fl). 
 
(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer ¸bergebenen 
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei 
Nichtabholung ¸bergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach 
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, 
¸bergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zur¸ckstellen 
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt 
sinngem‰fl). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des 
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren 
nicht f¸r Folgen aus Besch‰digung, Verlust oder Vernichtung der 
Unterlagen.  
 
(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, f‰llige Honorarforderungen mit 
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder 
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei 
ausdr¸cklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der 
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen 
musste.  
 
(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder k¸nftigen Honorarforderung 
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein 
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein 
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten 
Transfer zu verst‰ndigen. Danach kann der sichergestellte Betrag 
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei 
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden. 
 
 

14. Anzuwendendes Recht, Erf¸llungsort, Gerichtsstand 
 
(1) F¸r den Auftrag, seine Durchf¸hrung und die sich hieraus 
ergebenden Anspr¸che gilt ausschliefllich ˆsterreichisches Recht unter 
Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts. 
 
(2) Erf¸llungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des 
Auftragnehmers. 
 
(3) Gerichtsstand ist – mangels abweichender schriftlicher 
Vereinbarung – das sachlich zust‰ndige Gericht des Erf¸llungsortes. 
 
  



 

II. TEIL 
 

15. Erg‰nzende Bestimmungen f¸r Verbrauchergesch‰fte 
 

(1) F¸r Vertr‰ge zwischen Wirtschaftstreuh‰ndern und Verbrauchern 
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes. 
 
(2) Der Auftragnehmer haftet nur f¸r vors‰tzliche und grob fahrl‰ssig 
verschuldete Verletzung der ¸bernommenen Verpflichtungen. 
 
(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im 
Falle grober Fahrl‰ssigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht 
begrenzt. 
 
(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist f¸r M‰ngelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 
Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzanspr¸che innerhalb einer 
bestimmten Frist) gilt nicht. 
 
(5) R¸cktrittsrecht gem‰fl ß 3 KSchG: 

Hat der Verbraucher seine Vertragserkl‰rung nicht in den vom 
Auftragnehmer dauernd ben¸tzten Kanzleir‰umen abgegeben, so kann er 
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zur¸cktreten. Dieser R¸cktritt 
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer 
Woche erkl‰rt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, 
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie 
eine Belehrung ¸ber das R¸cktrittsrecht enth‰lt, an den Verbraucher, 
fr¸hestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das 
R¸cktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 
 

1. wenn er selbst die gesch‰ftliche Verbindung mit dem 
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schlieflung dieses 
Vertrages angebahnt hat, 

 
2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine 

Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten 
vorangegangen sind oder  
 

3.  bei Vertr‰gen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort 
zu erbringen sind, wenn sie ¸blicherweise von Auftragnehmern auflerhalb 
ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15 
nicht ¸bersteigt. 
 
Der R¸cktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es 
gen¸gt, wenn der Verbraucher ein Schriftst¸ck, das seine 
Vertragserkl‰rung oder die des Auftragnehmers enth‰lt, dem 
Auftragnehmer mit einem Vermerk zur¸ckstellt, der erkennen l‰sst, dass 
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des 
Vertrages ablehnt. Es gen¸gt, wenn die Erkl‰rung innerhalb einer Woche 
abgesendet wird. 
 
Tritt der Verbraucher gem‰fl ß 3 KSchG vom Vertrag zur¸ck, so hat Zug 
um Zug 
 

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt 
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zur¸ckzuerstatten und den vom 
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und n¸tzlichen 
Aufwand zu ersetzen, 
 

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu 
verg¸ten, soweit sie ihm zum klaren und ¸berwiegenden Vorteil gereichen. 
 
Gem‰fl ß 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzanspr¸che unber¸hrt. 
 
(6) Kostenvoranschl‰ge gem‰fl ß 5 KSchG: 
 
F¸r die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des ß 1170a ABGB 
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu 
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. 
 
Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde 
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gew‰hrleistet, wenn nicht das 
Gegenteil ausdr¸cklich erkl‰rt ist. 
 
(7) M‰ngelbeseitigung: Punkt 6 wird erg‰nzt: 
 
Ist der Auftragnehmer nach ß 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu 
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu 
erf¸llen, an dem Ort, an dem die Sache ¸bergeben worden ist. Ist es f¸r 
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer 
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese ‹bersendung auf seine Gefahr 
und Kosten vornehmen. 
 
(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt: 
 
Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewˆhnlichen 
Aufenthalt oder ist er im Inland besch‰ftigt, so kann f¸r eine Klage gegen 
ihn nach den ßß 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zust‰ndigkeit 
eines Gerichtes begr¸ndet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der 
gewˆhnliche Aufenthalt oder der Ort der Besch‰ftigung liegt. 

(9)  Vertr‰ge ¸ber wiederkehrende Leistungen: 
 

(a) Vertr‰ge, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen 
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die 
f¸r eine unbestimmte oder eine ein Jahr ¸bersteigende Zeit geschlossen 
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen 
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines 
halben Jahres k¸ndigen. 

 
(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare 

Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschlieflung 
bestimmt sind, so kann der erste K¸ndigungstermin bis zum Ablauf des 
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Vertr‰gen kann die 
K¸ndigungsfrist auf hˆchstens sechs Monate verl‰ngert werden. 

 
(c) Erfordert die Erf¸llung eines bestimmten, in lit. a) genannten 

Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies 
dem Verbraucher sp‰testens bei der Vertragsschlieflung bekannt 
gegeben, so kˆnnen den Umst‰nden angemessene, von den in lit. a) und 
b) genannten abweichende K¸ndigungstermine und K¸ndigungsfristen 
vereinbart werden. 

 
(d) Eine K¸ndigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht 

ausgesprochen worden ist, wird zum n‰chsten nach Ablauf der 
K¸ndigungsfrist liegenden K¸ndigungstermin wirksam. 


